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Borromäusvereine. 

 

Da die Zentrale in Bonn von den Luxemburger Mitgliedern einen 
Aufschlag von 200% auf die deutschen Mitgliedsbeiträge fordert, so hat 
dieser Aufschlag für die Luxemburger auch Geltung für etwaige 
Nachzahlungen, die im Gabenverzeichnis bei einzelnen Gaben gefordert 
werden. Dieser Aufschlag mag uns Luxemburgern sehr unangenehm 
vorkommen, doch ist er leider nicht zu umgehen, da die betreffenden 
Anweisungen aus Bonn ganz formell sind. 

 


